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Seit der Erstaufl age 2008 hat sich der 
Hense/Ulrich als Kommentar zur WPO 
zu einem unverzichtbaren Nachschla-
gewerk für jeden Berufsangehörigen 
und viele andere entwickelt, die sich 
mit dem Berufsrecht der Wirtschafts-
prüfer und vereidigten Buchprüfer 
befassen.

Für die vierte Aufl age 2022 wurde das 
Werk weitreichend überarbeitet. Es 
konnten erste Erfahrungen mit den 
umfassenden Änderungen durch das 
Abschlussprüferaufsichtsreformgesetz 
(APAReG) verarbeitet werden und eben-
so die bisherigen Erfahrungen mit den 
Anforderungen der EU-Abschluss-
prüferverordnung, die seit Mitte 2016 
für Abschlussprüfer mit gesetzlichen 
Prüfungsmandaten bei Unternehmen 
von öff entlichem Interesse unmittelbar 
gelten.

Hinzu kamen die Kommentierungen 
neuer berufsspezifi scher Regelungen, 
die sich nach Aufarbeitung des Wirecard-
Falls durch das Finanzmarktintegritäts-
stärkungsgesetz (FISG) ergaben und zu 
Änderungen des Handelsgesetzbuchs 
sowie der Wirtschaftsprüferordnung 
führten (beispielsweise Haftung des 
Abschlussprüfers, Bekanntmachung 
von Maßnahmen der Berufsaufsicht).

Die Neuaufl age berücksichtigt sodann 
auch zahlreiche weitere Neuregelungen 
zur Berufsausübung der Freien Berufe, 
die auf den Reformbedarf insbesondere 

im Berufsrecht der Rechtsanwälte und 
Steuerberater zurückgehen (Gesetz zur 
Modernisierung des notariellen Berufs-
rechts und zur Änderung weiterer Vor-
schriften, Gesetz zur Neuregelung des 
Berufsrechts der anwaltlichen und steu-
erberatenden Berufsausübungsgesell-
schaften sowie zur Änderung weiterer 
Vorschriften im Bereich der rechtsbera-
tenden Berufe, Gesetz zur Modernisie-
rung des Personengesellschaftsrechts, 
Gesetz zur Förderung verbraucher-
gerechter Angebote im Rechtsdienst-
leistungsmarkt). 

Der WPO Kommentar erläutert das 
Berufsrecht der Wirtschaftsprüfer und 
vereidigten Buchprüfer praxisorientiert 
und zeigt Zusammenhänge auch zu 
außerberufl ichen Rechtsgebieten auf. 
Überdies behandelt die vierte Aufl age 
die infolge des Gesetzes zur Umsetzung 
der Änderungsrichtlinie zur Vierten 
EU-Geldwäscherichtlinie seit Januar 
2020 erneut erweiterte Pfl ichtenlage 
der Wirtschaftsprüfer und vereidigten 
Buchprüfer in der Geldwäschebekämp-
fung. Berücksichtigt werden auch Bezü-
ge zur europaweit geltenden Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO).
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Vorwort der Herausgeber zur 4. Auflage

Der Turnus zwischen der Herausgabe der dritten und der jetzt vorliegenden vierten
Auflage hat sich verkÅrzt. Wir freuen uns, die aktuelle Folgeauflage bereits nach
vier Jahren herausgeben zu kÇnnen. Es ist erkl#rte Absicht aller Beteiligten, diesen
Turnus auch zukÅnftig beizubehalten. Auch wenn wir damit nicht unbedingt dem
unver#ndert schnellen Takt der Gesetzgebung folgen kÇnnen, gewinnt der WPO
Kommentar durch kurzfristigere )berarbeitungen doch deutlich an Aktualit#t –
zumal die Mehrzahl der Autorinnen und Autoren in der WirtschaftsprÅferkammer
erreichbar ist und auf aktuelle Entwicklungen oder Interpretationen von Kommen-
tierungen angesprochen werden kann.

Das Material fÅr eine neue Auflage war wieder betr#chtlich. Es konnten erste Er-
fahrungen mit den umfassenden +nderungen des APAReG 2016 und den Anforde-
rungen der EU-AbschlussprÅferverordnung, die die Vorauflage pr#gten, verarbei-
tet werden. Gleiches gilt fÅr das in der Praxis nicht unerhebliche Gesetz zur
Neuregelung des Schutzes von Geheimnissen bei der Mitwirkung Dritter an der
BerufsausÅbung schweigepflichtiger Personen aus dem Jahr 2017. Hinzu kamen
zahlreiche weitere berufsrechtliche Neuregelungen, insbesondere

V aus dem Finanzmarktintegrit#tsst#rkungsgesetz (FISG) als Folge der Aufarbei-
tung des Wirecard-Falls,

V aufgrund zahlreicher weiterer Neuregelungen zur BerufsausÅbung der Freien
Berufe, die auf den Reformbedarf insbesondere im Berufsrecht der Rechts-
anw#lte, Steuerberater und Notare zurÅckgehen und unter dem Blickwinkel
der Harmonisierung der Berufsrechte zu +nderungen der WPO fÅhrten oder
einfach auch nur fÅr die Beurteilung der MÇglichkeiten der interdisziplin#ren
Zusammenarbeit von Bedeutung sind (Neuregelung des Berufsrechts der an-
waltlichen und steuerberatenden BerufsausÅbungsgesellschaften u.a., Moder-
nisierung des Personengesellschaftsrechts, Modernisierung des notariellen Be-
rufsrechts u.a.).

Damit bildet das Werk den Rechtsstand zum 1. August 2022 ab.

Der fachliche Stoff ist das eine. Er muss auch bearbeitet werden, und hier schul-
den wir allen einen großen Dank, die an dem großen Werk mitgewirkt haben und
großteils auch zukÅnftig mitwirken werden.

Zu nennen sind zun#chst die Herausgeber der ersten und der zweiten Auflage, die
frÅheren WPK-Pr#sidenten Dr. Burkhard Hense und Dieter Ulrich. Dr. Hense war
der Initiator des Werkes und beide haben in ihren Funktionen fÅr die WPK und im
Kommentarprojekt fÅr den weiterfÅhrenden Austausch zwischen Autor und Be-
rufspraktiker gestanden. Das nachfolgend abgedruckte Vorwort zur ersten Auflage
ist insoweit unver#ndert aktuell.

Großer Dank gebÅhrt auch Peter Maxl, der die Idee des WPO Kommentars seit der
ersten Auflage als Autor und als rechte Hand der Herausgeber im Rahmen der Ge-
samtredaktion mit entwickelt und weiter gestaltet hat. Seine umfangreichen Kom-
mentierungen hat er jÅngeren Kolleginnen und Kollegen bereits Åbergeben. Er hat

Vorwort

IX



aber ein weiteres, zugleich aber auch letztes Mal als Schriftleiter mitgewirkt und
seine fachlichen und organisatorischen Erfahrungen in die Gesamtredaktion der
Neuauflage des Kommentars eingebracht. Im Zusammenwirken mit Dr. Eberhard
Richter ist so die )berleitung bestens gelungen. Dr. Richter wird zukÅnftig die Ge-
samtredaktion verantworten, unterstÅtzt von einem Team erfahrener Autorinnen
und Autoren, die zum Teil schon seit der ersten Auflage dabei sind.

Besonders danken wir auch den 35 Autorinnen und Autoren innerhalb und außer-
halb der WPK, die die immer wieder auch mÅhselige, n#mlich auch durch viele
formale Kriterien gepr#gte Kommentararbeit schulterten. Unser Dank gebÅhrt
auch den fleißigen Kolleginnen und Kollegen, die schreibtechnische, EDV-tech-
nische und korrekturtechnische UnterstÅtzungen leisteten.

Der WPO Kommentar bietet allen Kolleginnen und Kollegen sowie jedem, der
sich mit dem Berufsrecht der WP und vBP befasst, eine FÅlle von Informationen
und Anregungen. Wir freuen uns, als Vertreter des Berufsstandes in der WPK in
Zusammenarbeit mit dem engagierten Autoren- und Redaktionsteam unseren Teil
dazu beigetragen zu haben.

Stuttgart/Frankfurt am Main, im M#rz 2022

Gerhard Ziegler Dr. Hans-Friedrich Gelhausen

Vorwort der Herausgeber zur 1. Auflage

Ein neuer juristischer Kommentar zu einem schon lange bestehenden Gesetz fin-
det kaum noch eine LÅcke vor, die zu fÅllen er vorgeben kann; er trifft fast immer
auf Vorg#nger und kann deswegen nur versprechen, anders und besser zu sein.

Anders mit dem WPO-Kommentar, den wir vorlegen. Die WPO gibt es schon fast
50 Jahre – und dennoch hat sich bisher keine kommentarm#ßige Bearbeitung ge-
funden. Es gibt nur eine Reihe von mehr oder weniger ausfÅhrlichen Gesamtdar-
stellungen zum Berufsrecht der WirtschaftsprÅfer (WP) und vereidigten BuchprÅ-
fer (vBP). Keine zusammenfassende Darstellung kann aber das leisten, was ein
Kommentar zu leisten vermag.

Dass ein Kommentar zur WPO so lange auf sich hat warten lassen, hatte natÅrlich
GrÅnde, die auch wir zuvor untersucht und bedacht haben.

In den ersten Jahren nach Erlass der WPO im Jahre 1961 war die Zahl der Berufs-
angehÇrigen noch recht gering; die Herausgabe eines Kommentars fÅr das Berufs-
recht eines so kleinen Kreises konnte fÅr keinen Verlag attraktiv oder vertretbar
erscheinen. Das hat sich aber ge#ndert. Die Zahl der WP und vBP einschließlich
der anderen Mitglieder der WPK, fÅr die das Berufsrecht der WP und vBP gilt,
liegt im FrÅhjahr 2008 bereits deutlich Åber 20.000 und hat damit die GrÇße er-
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reicht, die einen Kommentar zur WPO auch wirtschaftlich vertretbar erscheinen
l#sst.

Das allein reichte als Erkl#rung aber nicht aus. Zum Berufsrecht der WP und vBP
hat es vor allem in frÅheren Jahren nur sehr wenige gerichtliche Entscheidungen
gegeben; damit war auch der „Stoff“ fÅr die wissenschaftliche Bearbeitung des Be-
rufsrechts der WP und vBP entsprechend dÅrftig. Daraus zu schließen, dass es frÅ-
her fÅr WP und vBP keine berufsrechtlichen Probleme gegeben h#tte, w#re aller-
dings unzutreffend. In der Vergangenheit hat man dazu im Allgemeinen nur nicht
die juristische Auseinandersetzung gesucht, sondern etwaige Meinungsverschie-
denheiten oder neu auftauchende Fragen in Gespr#chen und Verhandlungen im
Rahmen der beruflichen Selbstverwaltung, d. h. mit der WirtschaftsprÅferkammer
zu kl#ren versucht. Und dies ist im Allgemeinen dann auch gelungen.

Die Zahl der berufsgerichtlichen Verfahren und Entscheidungen hat in den letzten
Jahren aber zugenommen und wird weiter zunehmen.

– Das h#ngt zum einen damit zusammen, dass Art und Umfang der berufsrecht-
lichen Regelungen, die der WP und vBP heute beachten muss, deutlich zugenom-
men haben. Dies l#sst sich schon an den detaillierten Regelungen der §§ 57a ff.
WPO zur externen Qualit#tskontrolle einschl. Teilnahmebescheinigung aus dem
Jahre 2000 festmachen.

– Noch „mehr“ wird allerdings die Versch#rfung der Berufsaufsicht vor allem zu
AbschlussprÅfungen auslÇsen. In mehreren Stufen hat der Gesetzgeber – insbeson-
dere unter dem Zwang von Vorgaben aus den USA und der EU – die Berufsauf-
sicht zu AbschlussprÅfungen ausgebaut. Art und Umfang der Befugnisse und
SanktionsmÇglichkeiten der Berufsaufsicht wurden drastisch ausgeweitet, und
durch die Einrichtung der APAK dann dafÅr gesorgt, dass von den erweiterten Er-
mittlungs- und SanktionsmÇglichkeiten auch der entsprechende Gebrauch gemacht
wird. Die Berufsaufsicht wird also in Zukunft fÅr den BerufsangehÇrigen de iure
wesentlich „strenger“ und de facto deutlich „fÅhlbarer“ – und damit sind nach der
allgemeinen Erfahrung Konflikte vorprogrammiert.

Mit der Herausgabe dieses Kommentars wollen wir diese Entwicklung aufnehmen
– insbesondere in der Absicht, dazu beizutragen, dass die jeweilige berufsrecht-
liche Situation fÅr die BerufsangehÇrigen und auch Dritte ein StÅck transparenter
wird. Das sollte helfen, dass in konkreten Konfliktf#llen die berufsrechtlichen
Konsequenzen voraussehbar, bzw. nachvollziehbar werden.

Diese Voraussehbarkeit und Transparenz kann (leider) noch nicht Åberall her-
gestellt werden. Bei den neueren Regelungsbereichen (z. B. externe Qualit#tskon-
trolle) gibt es erst einige und bei den „ganz neuen“ Bestimmungen (z. B. zu den
anlassunabh#ngigen Sonderuntersuchungen) gibt es noch gar keine praktischen Er-
fahrungen – und Rechtsprechung dazu fehlt auch noch. Hier ist also noch manches
offen, die rechtliche Entwicklung noch im Fluss. Die im Kommentar vertretene
Auffassung zu diesen Fragen kann deswegen in vielen F#llen nicht das letzte Wort
sein, soll aber das widerspiegeln, was der Berufsstand dazu meint. In diesen Teilen
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verfolgen wir deswegen auch das Ziel, im Interesse des Berufsstandes an der ab-
sehbaren Diskussion teilzunehmen und so die berufsrechtliche Entwicklung mit zu
beeinflussen.

Die umfassende Kommentierung des Berufsrechts der WP und vBP w#re ohne die
Kenntnisse und Erfahrungen, die sich im Laufe der langen Jahre bei der WPK an-
gesammelt haben, nicht mÇglich gewesen. Diese Kenntnisse und Erfahrungen ha-
ben sich nicht nur in den Akten der WPK, sondern auch und gerade in den KÇpfen
ihrer Gesch#ftsfÅhrer und Referenten angesammelt. Es lag deswegen fÅr uns nahe,
die entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der WPK um ihre Mitwir-
kung an diesem Kommentar zu bitten, wobei wir natÅrlich vorzugsweise fÅr abge-
schlossene Bereiche wie Register, externe Qualit#tskontrolle, Berufsaufsicht, an-
lassunabh#ngige Sonderuntersuchungen etc. die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
angesprochen haben, die in der WPK diese Bereiche verantworten oder (mit)be-
treuen.

Wir sind froh, dass unserer Bitte um Mitarbeit in so großem Maße entsprochen
wurde und die fÅr ein Sachgebiet „zust#ndigen“ Referentinnen und Referenten
sich zur Kommentierung „ihrer“ Bestimmungen bereit erkl#rt haben. Das war kei-
ne Selbstverst#ndlichkeit, weil gerade in den letzen Jahren angesichts der st#ndi-
gen +nderung der WPO – seit 2000 hat es vier umfassende WPO-Novellen gege-
ben, die die WPK intensiv begleitet hat – die Arbeitsbelastung bei den
Mitarbeitern der WPK außerordentlich hoch war. Wir mÇchten uns deswegen bei
den Referentinnen und Referenten der WPK auch an dieser Stelle ganz ausdrÅck-
lich bedanken. In diesen Dank schließen wir ausdrÅcklich auch alle anderen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der WPK ein, die dazu beigetragen haben, dass die-
ser Kommentar erscheinen konnte.

Ein besonderer Dank gilt Herrn Dr. Bernd Pickel, Pr#sident des Landgerichts Ber-
lin, der weitgehend die berufsgerichtlichen Bestimmungen bearbeitet hat. Es gibt
kaum einen Berufeneren dafÅr, ist doch das LG Berlin in Disziplinarf#llen von
WP und vBP wegen des Sitzes der WPK in Berlin die erste Instanz und Herr Dr.
Pickel der Vorsitzende Richter der dafÅr zust#ndigen Kammer.

Dieser Kommentar w#re ohne Herrn Peter Maxl nicht erschienen. Er hat die Ge-
samtredaktion fÅr den Kommentar Åbernommen. Dies lag zwar nahe, nachdem
alle Autoren – abgesehen von Herrn Dr. Pickel – Referentinnen und Referenten
der WPK sind und Herr Maxl der zust#ndige Gesch#ftsfÅhrer der WPK fÅr den
Bereich des Berufsrechts ist. Dennoch h#tte er gute GrÅnde anfÅhren kÇnnen, dass
und warum er diese Aufgabe nicht auch noch schultern kÇnnte. DafÅr, dass er sich
zur )bernahme der Gesamtredaktion bereit erkl#rt und wie er dann diese Aufgabe
abgearbeitet hat, sind wir zutiefst dankbar.

Neben den „Hauptamtlichen“ haben wir aber auch darauf Wert gelegt, die Mei-
nung von ehrenamtlich t#tigen Berufskollegen zu der Kommentierung verschiede-
ner Bereiche einzuholen. Die Hinweise und Anregungen, die daraufhin eingegan-
gen sind, waren fÅr alle Beteiligten wichtig und nÅtzlich.
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Ein uns ganz wichtiger Hinweis zum Schluss zum Gebrauch von „WP“ und „vBP“
im Kommentar.

Die WPO erw#hnt in den §§ 1–127 bis auf wenige Ausnahmen nur den „WP“ und
erst ab den §§ 128 ff. auch den „vBP“. Es ist deswegen juristisch korrekt, in der
Kommentierung zu den §§ 1–127 nur den „WP“ zu erw#hnen, nicht aber den
„vBP“. Diese formale Betrachtung war fÅr uns aber nicht entscheidend. Nachdem
§ 130 Abs. 1 fÅr fast alle Vorschriften der §§ 1–127 die entsprechende Anwendung
fÅr vBP anordnet, h#tte man bei den fÅr vBP entsprechend geltenden Vorschriften
nach „WP“ als juristisch korrekten Klammerzusatz „(gem. § 130 I entsprechend
anwendbar fÅr vBP)“ hinzufÅgen kÇnnen. Das h#tte aber nur einige Seiten mehr
ohne echten Nutzen gefÅllt. Wir haben uns deswegen dafÅr entschieden, in den
§§ 1–127 grds. nur den „WP“ zu erw#hnen, nicht jedoch den „vBP“, ohne damit
die entsprechende Anwendung dieser Bestimmungen auf den vBP oder die Bedeu-
tung des vBP fÅr die WPO als Berufsrecht der WP und vBP zu relativieren. Das
gilt entsprechend fÅr die WPG und die BPG.

Berlin, im April 2008

Dr. Burkhard Hense Dieter Ulrich
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Gesetzeshistorie der WirtschaftsprÅferordnung

Gesetz Åber eine Berufsordnung der WirtschaftsprÅfer
(WirtschaftsprÅferordnung)

Vom 24. Juli 1961 (BGBl. I S. 1049)
unter BerÅcksichtigung der +nderungen durch

das Gesetz zur #nderung der Strafprozessordnung und
des Gerichtsverfassungsgesetzes

(StP#G)
vom 19. Dezember 1964 (BGBl. I S. 1067),

das EinfÅhrungsgesetz zum Gesetz Åber Ordnungswidrigkeiten
(EGOWiG)

vom 24. Mai 1968 (BGBl. I S. 503),

das Gesetz zur #nderung von Kostenerm!chtigungen,
sozialversicherungsrechtlichen und anderen Vorschriften

(Kostenerm!chtigungs-#nderungsgesetz)
vom 23. Juni 1970 (BGBl. I S. 805),

das EinfÅhrungsgesetz zum Strafgesetzbuch
(EGStGB)

vom 2. M!rz 1974 (BGBl. I S. 469),

das Gesetz zur Erg!nzung des Ersten Gesetzes zur Reform des Strafverfahrensrechts
vom 20. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3686),

das Gesetz zur #nderung der WirtschaftsprÅferordnung und anderer Gesetze
vom 20. August 1975 (BGBl. I S. 2258),

das Gesetz zur Bereinigung wirtschaftsrechtlicher Vorschriften
vom 27. Februar 1985 (BGBl. I S. 457),

das Gesetz zur DurchfÅhrung der Vierten, Siebenten und Achten Richtlinie
des Rates der Europ!ischen Gemeinschaften zur Koordinierung des Gesellschaftsrechts

(Bilanzrichtlinien-Gesetz - BiRiLiG)
vom 19. Dezember 1985 (BGBl. I S. 2355),

das Erste Gesetz zur Bereinigung des Verwaltungsverfahrensrechts
vom 18. Februar 1986 (BGBl. I S. 265),

das Erste Rechtsbereinigungsgesetz
vom 24. April 1986 (BGBl. I S. 560),

das Zweite Gesetz zur #nderung der WirtschaftsprÅferordnung
vom 20. Juli 1990 (BGBl. I S. 1462),
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das Gesetz zu dem Vertrag
vom 31. August 1990 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und

der Deutschen Demokratischen Republik
Åber die Herstellung der Einheit Deutschlands - Einigungsvertragsgesetz - und

der Vereinbarung vom 18. September 1990
vom 23. September 1990 (BGBl. II S. 885),

das Rechtspflege-Vereinfachungsgesetz
vom 17. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2847),

das Gesetz zur AusfÅhrung des Abkommens vom 2. Mai 1992
Åber den Europ!ischen Wirtschaftsraum

(EWR-AusfÅhrungsgesetz)
vom 27. April 1993 (BGBl. I S. 512),

das Dritte Gesetz zur #nderung der WirtschaftsprÅferordnung
vom 15. Juli 1994 (BGBl. I S. 1569),

das Gesetz zur Schaffung von Partnerschaftsgesellschaften und
zur #nderung anderer Gesetze

vom 25. Juli 1994 (BGBl. I S. 1747),

das Gesetz zu dem "bereinkommen vom 15. April 1994
zur Errichtung der Welthandelsorganisation und zur #nderung anderer Gesetze

vom 30. August 1994 (BGBl. II S. 1438),

das EinfÅhrungsgesetz zur Insolvenzordnung
(EG-InsO)

vom 5. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2911),

das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
(KonTraG)

vom 27. April 1998 (BGBl. I S. 786),

das Dritte Gesetz zur #nderung der Bundesnotarordnung und anderer Gesetze
vom 31. August 1998 (BGBl. I S. 2585),

das Gesetz zur #nderung der Bundesrechtsanwaltsordnung,
der Patentanwaltsordnung und anderer Gesetze

vom 31. August 1998 (BGBl. I S. 2600),

das Gesetz zur DurchfÅhrung der Richtlinie des Rates der Europ!ischen Union
zur #nderung der Bilanz- und Konzernbilanzrichtlinien
hinsichtlich ihres Anwendungsbereiches (90/605/EWG),

zur Verbesserung der Offenlegung von JahresabschlÅssen und
zur #nderung anderer handelsrechtlicher Bestimmungen

(Kapitalgesellschaften- und Co.- Richtlinie-Gesetz - KapCoRiLiG)
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Einleitung
Ein WPO-Kommentar kann sich nicht auf die Kommentierung der WPO beschr!n-
ken. Das Berufsrecht der WP ist so vielseitig wie der WP-Beruf. Die Einleitung gibt
einen "berblick Åber die Normen, die das Berufsrecht insgesamt ausmachen und
verweist auf grunds!tzliche Kommentierungen an anderer Stelle wie bspw. zur An-
wendung des Berufsrechts bei Mehrfachberufstr!gern (vgl. zu Vor § 43) oder zur
zusammengefassten Darstellung der Vielzahl der WPO-Vorschriften und außerhalb
der WPO liegender Regeln, die fÅr eine fachlich anerkannte Leistung der WP und
vBP stehen und dieser einen Rahmen geben (vgl. zu § 43 Abs. 1 Satz 1 Gewissenhaf-
tigkeit).

Der "berblick Åber das Berufsrecht wird durch einen Abriss der Entstehung des
Berufes und des Berufsrechts und seiner Entwicklung erg!nzt. Er endet mit einer
"bersicht Åber die Novellierungen durch das Gesetz zur St!rkung der Finanzmarkt-
integrit!t (FISG), welches insbesondere die politische Antwort auf den in 2019 of-
fenbar gewordenen Wirecard-Skandal sein soll. Weitere Artikelgesetze z.B. zum Be-
rufsgesellschaftsrecht der Rechtsanw!lte, Steuerberater und Patentanw!lte und zur
Modernisierung des Berufsrechts der Notare haben auch #nderungen an der WPO
vorgenommen, die insbesondere das Ziel verfolgten, die Berufsrechte anzugleichen.

Abschließend werden noch die bisherige Entwicklung der WPO seit 1961 bewertet
und mÇgliche Perspektiven einer Weiterentwicklung des Berufsrechts aufgezeigt.
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I. Die WirtschaftsprÅferordnung als Teil des Berufsrechts und
Åbergeordnetes Recht

1. Allgemeines
Die WirtschaftsprÅferordnung (WPO) wird

V durch hÇherrangiges Recht bestimmt (EU-Recht, Verfassungsrecht),
V durch andere formelle (gleichrangige) Gesetzes flankiert (HGB u. a.) und ist

ihrerseits
V fÅr untergesetzl. Regelungen wie Verordnungen und Satzungen (Berufssat-

zung, Satzung fÅr Qualit#tskontrolle) maßgebend wie auch
V fÅr fachliche Standards, die nur bei BerÅcksichtigung aller gesetzl. Anforde-

rungen die erstrebte AllgemeingÅltigkeit erlangen kÇnnen – selbst ja keine nor-
mativen Regelungen sind.

Die WPO ist also ein ganz wesentlicher Teil des Berufsrechts und zugleich maß-
gebend fÅr das Verst#ndnis eines berufsrechtlichen Bezugs von Regelungen außer-
halb der WPO.

Die WPO ist auch fÅr sich gesehen vielseitig und erstreckt sich auf unter-
schiedliche Regelungsbereiche. Sie regelt nicht nur

V die wesentlichen Rechte und Pflichten des WP/vBP-Berufs, sondern auch
V den Zugang zum Beruf,
V die berufliche Selbstverwaltung sowie
V die Aufsicht Åber die Selbstverwaltung einschl. der Gerichtsbarkeit.
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Der Namen des Gesetzes indiziert, dass das Berufsrecht von WirtschaftsprÅferin-
nen und WirtschaftsprÅfern geregelt ist (der neutrale Begriff lautet „BerufsangehÇ-
rige“, vgl. § 1 Abs. 1 Satz 1). Gleichwohl regelt die WPO das Berufsrecht von zwei
Berufen (WP/vBP). Die Fokussierung im Gesetzestitel und in den einzelnen Nor-
men auf den WP erkl#rt sich aus dem seit dem Erlass der WPO im Jahr 1961 ver-
folgten Ziel, den vBP-Beruf auf den WP-Beruf Åberzuleiten. Dass und welche
Rechte und Pflichten nach der WPO auch fÅr den Beruf der vBP gelten, folgt aus
den Verweisen der speziellen vBP-Regelungen in §§ 128 bis 130. Im Fall einer ab-
geschlossenen )berleitung kÇnnte sich die Gesetzesanpassung auf die Streichung
dieser Vorschriften beschr#nken. Eine diesbezÅgliche Initiative des Vorstands der
WPK aus 2019 liegt bisher noch im BMWK.

2. Europ!isches Recht
Das europ#ische Recht vor dem deutschen Verfassungsrecht anzusprechen indiziert
den Vorrang europ!ischen Rechts vor deutschem Verfassungsrecht. Europ#i-
sches Recht, soweit es sich als Verordnungsrecht an die EU-BÅrger und/oder die
Mitgliedsstaaten wendet oder als Richtlinienrecht an Mitgliedstaaten, ist vorrangig
anzuwenden. Verfassungsrechtlich besteht formal kein )berordnungs- und Unter-
ordnungsverh#ltnis. Artikel 23 Abs. 1, 1a GG legen die prinzipielle Vereinbarkeit
des europ#ischen Rechts mit Verfassungsrecht dar. Eine Kontrolle der Einhaltung
deutscher Grundrechte durch das BVerfG ist dadurch nicht ausgeschlossen. Bei
dem hier relevanten Schutzgut der Freiheit der BerufsausÅbung kann aber davon
ausgegangen werden, das die Grundrechtecharta und deutsches Verfassungsrecht
weitgehend identisch sind (so Beul, AuflÇsungserscheinungen bei der Berufsauf-
sicht der WirtschaftsprÅferkammer oder Beginn der Beseitigung des Kammerwe-
sen?, DStR 2014, 2410, 2413/2414). Wie dies in einem konkreten Einzelfall und
einer dementsprechenden Einzelvorschrift zu beurteilen ist, ist eine andere Frage.

FÅr den WP-Beruf hat erstmals die 8. EU-Richtlinie (PrÅferrichtlinie) aus dem Jahr
1984 die Bedeutung des EU-Rechts deutlich gemacht. Sie war in Deutschland fÅr
das BiRiLiG maßgebend, mit dem die PrÅfungspflicht auf Kapitalgesellschaften
erstreckt und die Neuordnung des PrÅferberufs geregelt wurde. Die 8. EU-Richt-
linie (hier: AP-RL 1984) wurde 2006 durch die EU-AbschlussprÅferrichtlinie (AP-
RL) abgelÇst, zu der bereits parallel und nach Inkrafttreten zur formellen Umset-
zung WPO-Novellen erlassen wurden. Die AP-RL 2006 wurde ihrerseits im Jahr
2014 (16.4.2014) novelliert und durch eine AbschlussprÅferverordnung ebenfalls
vom 16.4.2014 fÅr den Bereich der gesetzl. AP von Unternehmen von Çffentl. Inte-
resse erg#nzt.

EU-Richtlinien setzen zwar kein in den EU-Mitgliedstaaten unmittelbar anwend-
bares Recht, weil sie sich nicht direkt an die BÅrger in den Mitgliedsaaten der EU
richten, sondern nur an die Mitgliedstaaten selbst. Diese mÅssen allerdings jede
Richtlinie in innerstaatliches Recht umsetzen – dabei sind die Ziele der Richtlinie
verbindlich, den Mitgliedstaaten bleibt jedoch die Wahl der Form und der Mittel
zur Erreichung der Ziele Åberlassen (vgl. Art. 189 EWG-Vertrag). DarÅber hinaus
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kÇnnen EU-Richtlinien als Auslegungshilfen fÅr darauf basierendes nationales
Recht herangezogen werden.

Anders ist es bei einer EU-Verordnung, die in jedem Mitgliedstaat unmittelbar
anwendbares Recht darstellt (vgl. Art. 198 EWG-Vertrag). Sie geht dem nationa-
len Recht vor. Eine Verordnung mit berufsrechtlichen Regelungen fÅr WP gibt
es – bezogen auf AbschlussprÅfungen bei Unternehmen von Çffentl. Interesse –
erstmals seit 2014. Die AP-VO trat erst am 17.6.2016 in Kraft, so dass Deutschland,
wie die anderen Mitgliedsstaaten auch, den Spielraum hatte, die AP-RL 2014 in
deutsches Recht innerhalb der dafÅr vorgesehenen Zweijahresfrist umzusetzen und
ggf. weitere deutsche Rechtsvorschriften mit den Regelungen der AP-VO zu koor-
dinieren (vgl. im Einzelnen § 43 Rn. 876 ff., 881 zum Richtlinienrecht und Verord-
nungsrecht der EU allgemein, zu den Inhalten der AP-VO im Einzelnen vgl.
Rn. 889 ff.). Von unmittelbarer Geltung auch fÅr den WP-Beruf sind schon seit l#n-
gerem die IAS, die allerdings kein Berufsrecht im engeren Sinn darstellen (vgl.
auch noch Rn. 42 ff., 46).

3. Deutsches Verfassungsrecht
Die WPO muss mit dem Grundgesetz (GG) vereinbar sein. Wenn und soweit
Bestimmungen der WPO im Widerspruch zum GG stehen, sind sie verfassungswid-
rig und damit unwirksam. Ist ein Gesetz der Auslegung zug#nglich, wird diese
durch das Verfassungsrecht bestimmt. Insbesondere geht es dabei um die Verein-
barkeit von Bestimmungen des Berufsrechts mit Art. 12 Abs. 1 GG sowie die Frage
der Verh!ltnism!ßigkeit von Einschr!nkungen der BerufsausÅbung mit den
damit verfolgten Çffentl. Interessen. Dabei haben sich die Wertungen und Abw#-
gungen seit Erlass der WPO im Jahre 1961 z.T. erheblich ge#ndert, so dass Rege-
lungen, die frÅher einmal als verh#ltnism#ßig galten, dies nach heutigen Maßst#ben
nicht mehr sein mÅssen.

Die Befugnis, einen solchen Widerspruch und damit die Unwirksamkeit fest-
zustellen, hat allein das BVerfG. Wenn und soweit andere Gerichte bei der Anwen-
dung der WPO der Auffassung sind, eine Vorschrift der WPO sei verfassungswidrig
und es bestehe auch nicht die MÇglichkeit einer verfassungskonformen Auslegung,
dann mÅssen sie diese Frage dem BVerfG vorlegen, wenn es auf diese Rechtsfrage
fÅr die Entscheidung ankommt (vgl. Art. 100 GG). Die berufliche Selbstverwaltung
WPK als Teil der Çffentl. Verwaltung ist an das Gesetz gebunden, auch wenn von
ihr im Einzelfall die Nichtanwendung von fÅr verfassungswidrig gehaltenen Vor-
schriften erwartet wird; dies gilt gleichermaßen fÅr die berufsstandsunabh#ngige
Aufsichtsstelle beim Bundesamt fÅr Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle APAS.

a) Grundsatz der Berufsfreiheit (Art. 12 GG)
Alle Deutschen haben nach Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG das Recht, ihren Beruf frei zu
w#hlen (sog. Grundsatz der Berufsfreiheit). Die BerufsausÅbung kann aber nach
Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes geregelt wer-
den. Neben der Handwerksordnung sind die Berufsrechte der Freien Berufe
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einschl. der WPO die typischen BerufsausÅbungsregelungen i. S. des Art. 12 Abs. 1
Satz 2 GG.

Regelungen der BerufsausÅbung sind nicht darauf beschr#nkt, ledigl. die Aus-
Åbung des frei gew#hlten Berufes zu reglementieren; sie kÇnnen sich auch darauf
erstrecken, den Zugang zu einem Beruf zu regulieren und deswegen im Ergebnis
das Recht, einen Beruf frei zu w#hlen, beschr#nken (so das BVerfG seit dem sog.
Apothekenurteil vom 11.6.1958 – 1 BvR 596/56, BVerfGE 7, 377, in st#ndiger
Rspr.; erl#uternd K#mmerer in MÅnch/Kunig, GGK, Art. 12 Rn. 59 ff. und Manssen
in Mangoldt/Klein/Starck, GGK, Art. 12 Rn. 51 ff., 66 ff.).

Die Regelungsbefugnis des Gesetzgebers erstreckt sich auf die Berufswahl und die
BerufsausÅbung nicht in gleicher Intensit#t. Die Regelungsbefugnis ist um der
BerufsausÅbung willen gegeben und darf nur unter diesem Gesichtspunkt auch in
die Freiheit der Berufswahl eingreifen; inhaltlich ist sie umso freier, je mehr sie
reine AusÅbungsregelung ist, umso enger, je mehr sie auch die Berufswahl betrifft
(BVerfG 11.6.1958, a. a. O., amtl. Leitsatz 5 und seitdem allg. herrschende Auffas-
sung). Regelungen, die nicht erst die AusÅbung, sondern schon den Zugang zu
einem Beruf beschr#nken, stellen deswegen einen besonders schweren Eingriff
in die Berufsfreiheit dar. Sie dÅrfen nur dann und in dem Maße erfolgen, als Rege-
lungen auf der Ebene der BerufsausÅbung nicht ausreichen (sog. Stufentheorie –
vgl. K#mmerer a. a. O., Rn. 59 und Manssen a. a. O., Rn. 125 ff., 139 ff.).

Die WPO gehÇrt zu den BerufsausÅbungsregelungen, die nicht nur die eigentli-
che BerufsausÅbung, sondern auch den Zugang zum Beruf (WP-Bestellung nur
nach WP-Examen) regeln. Sie regelt ebenso wie viele Berufsordnungen die Orga-
nisation des Berufs und die Aufsicht Åber den Beruf.

b) Grundsatz der Verh!ltnism!ßigkeit und Bestimmtheitsgebot
Alle Regelungen, mit denen die nach Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG garantierte Berufs-
freiheit eingeschr#nkt wird, mÅssen durch GrÅnde des Gemeinwohls gerechtfertigt
sein. GrÅnde des Gemeinwohls rechtfertigen die Beeintr#chtigung der Berufsfrei-
heit aber nicht immer, sondern nur dann, wenn die Regelung dem Grundsatz der
Verh!ltnism!ßigkeit entspricht, d. h. das gew#hlte Mittel muss geeignet und erfor-
derlich sein, um dem Gemeinwohl in dem angestrebten Sinne zu dienen und darf
bei der Abw#gung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem angestrebtem
Zweck nicht unzumutbar sein.

Auf der Ebene der BerufsausÅbung hat der Gesetzgeber einen weiten Gestaltungs-
spielraum. Eine Regelung auf dieser Stufe wird grds. durch jede sachgerechte und
vernÅnftige Erw#gung des Gemeinwohls gerechtfertigt. Der Gestaltungsspielraum
des Gesetzgebers wird enger, wenn er die Berufswahl betrifft oder sich darauf nach-
haltig auswirkt. Die Anforderungen an die GrÅnde des Gemeinwohls und die
Verh!ltnism!ßigkeit des Eingriffs sind deswegen bei Zugangsbeschr#nkungen
hÇher als bei Regelungen zur AusÅbung des Berufs im engeren Sinne.
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Die mit der WPO verbundenen Beeintr#chtigungen der Berufsfreiheit, d. h. fÅr die
Berufswahl und die BerufsausÅbung werden wie bei den anderen Freien Berufen
damit gerechtfertigt, dass ein hohes Çffentl. Interesse daran besteht, dass die Auf-
gaben, die dem WP – ggf. ausschl. – Åbertragen sind, nur von Personen ausgeÅbt
werden, die nachgewiesenermaßen dafÅr geeignet sind (Berufswahl) und bei ihrer
T#tigkeit (BerufsausÅbung) strengen Regelungen und Beschr#nkungen unterliegen.
Es ist allg. Auffassung, dass vom Grundsatz her die konkreten Regelungen der
WPO „verh#ltnism#ßig“ und nicht unzumutbar sind.

Auf dieser Linie liegt die Entwicklung, dass dem Verh!ltnism!ßigkeitsgrundsatz
zunehmend auch im Rahmen differenzierender gesetzl. Regelungen Rechnung
getragen wird. So kennt die WPO insb. nach der 8. WPO-Novelle (APAReG 2016)
Regelungen, die bei gesetzl. AP nach § 316 HGB anwendbar sind (u. a. §§ 51b
Abs. 5, 51c, 55b Abs. 2 und 3), die bei gesetzl. AP anwendbar sind (§§ 43 Abs. 3
Satz 2, 55b Abs. 4), die bei AP anwendbar sind (§§ 43 Abs. 5, 6) oder „schlicht“
bei PrÅfungen (nur § 43 Abs. 4). Zur verh!ltnism!ßigen Anwendung zun!chst
uneingeschr!nkter Pflichten durch entsprechende Hinweise im Gesetz vgl. zu
den Pflichten im Rahmen des GwG § 43 Rn. 826, 832. Differenzierte Regelungen
sind in ihrem Ansatz richtig und nehmen den BehÇrden und Gerichten das Problem,
nach allg. Grunds#tzen Åber die verh#ltnism#ßige Anwendung umfassender Nor-
men entscheiden zu mÅssen. Insbesondere an Vorbehaltsaufgaben eines Berufs ori-
entierte Regelungen erleichtern auch die interdisziplin#re Zusammenarbeit, weil
sich fÅr die anderen Berufe mÇgliche (indirekte) Anwendungsfragen nicht stellen
(siehe auch Vor § 43 Rn. 21 ff. zur Anwendung des strengeren oder sachn#heren
Berufsrechts).

Dem verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsgebot des Art. 103 Abs. 2 GG tr#gt
der Åberwiegende Teil der h#ufig sogar sehr kleinteiligen Regelungen der WPO
Rechnung. Nicht ganz bedenkenfrei sind insoweit das Gebot der gewissenhaften
BerufsausÅbung und das Gebot berufswÅrdigen Verhaltens. Es ist anerkannt,
dass die Normen dann keine Anwendung finden, wenn es in der WPO eine speziel-
le Anwendungsnorm gibt (vgl. die strafrechtlichen Grunds#tze zur Gesetzeskon-
kurrenz, BGH 4.12.1989 – AnwZ (B) 55/89, BRAK-Mitt. 1990, 250); so ist eine
fehlende BHV zwar auch Ausdruck einer nicht gewissenhaften BerufsausÅbung,
vorwerfbar ist aber ein Verstoß gegen § 54. Im )brigen ist das Problem der unmit-
telbaren Anwendung der genannten Tatbest#nde eher ein Thema der geringeren Re-
gelungsintensit#t (Kuhls/Raab, StBerG, § 57 Rn. 6, 7, 150 m. w. N.); in der prakti-
schen BA werden konkretisierende Satzungsregeln und Normen außerhalb des
Berufsrechts im engeren Sinne zur Auslegung einer gewissenhaften Berufsaus-
Åbung oder eines berufswÅrdigen Verhaltens herangezogen werden (vgl. auch
noch Rn. 26).

c) Gleichheitsgebot (Art. 3 GG)
Artikel 3 GG mit dem dort verankerten Gleichheitsgebot hat fÅr das Berufsrecht an
Bedeutung gewonnen – wenn auch mit einer ganz anderen Zielrichtung als Art. 12
GG. Das Gleichheitsgebot wird berufsrechtlich vor allem dann relevant, wenn
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gleichgelagerte Sachverhalte in mehreren Berufsrechten unterschiedlich gere-
gelt werden. Die Zul!ssigkeit der Differenzierung h#ngt dann davon ab, ob glei-
che oder #hnliche Sachverhalte nicht doch „anders“ gelagert sind, d. h. dass insb.
wegen der Unterschiede in den betroffenen Berufsbildern unterschiedliche Re-
gelungen erforderlich oder zumindest zul#ssig sein kÇnnen. Dabei ist beim WP
#hnlich wie beim Notar zu berÅcksichtigen, dass er als gesetzl. APr eine Çffentl.
Funktion wahrnimmt.

Ein plastisches Beispiel fÅr eine verfassungswidrige Ungleichbehandlung bot die
Frage der Zul!ssigkeit einer Soziet!t mit einem RA-Notar, die der Gesetzgeber
Åber lange Jahre mit Billigung des BVerfG (4.7.1989 – 1 BvR 1460/85, 1 BvR
1239/87, Stbg 1990, 20) nur dem RA, nicht aber dem WP gestattet hatte. Erst 1998
hat das BVerfG (8.4.1998 – 1 BvR 1773/96, BVerfGE 98, 49 ff, NJW 1998, 2269)
unter ausdr. Aufgabe seiner frÅheren Rspr. u. a. wegen zwischenzeitlicher +nderun-
gen im Berufsrecht der WP und der RA in dieser Differenzierung einen Verstoß
gegen den Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 GG gesehen; die Unterschiede in den
Berufsbildern von WP und RA seien nicht (mehr) so groß, dass sie eine unter-
schiedliche Regelung der Soziet#tsf#higkeit rechtfertigten. Wenige Monate sp#ter
wurde dann die Soziet#t zwischen einem RA-Notar und einem WP vom Gesetz-
geber ausdr. zugelassen.

Es ist allerdings in erster Linie Sache des Gesetzgebers, die Berufsrechte – insb.
der verwandten Berufe – zu harmonisieren oder zu differenzieren (BVerfG
19.11.1991 – 1 BvR 743/90, Stbg 1992, 252). Vorschl#ge fÅr eine mÇglichst weit-
gehende Harmonisierung der verschiedenen Berufsrechte hatte ein von der WPK,
BRAK, BStBK und PAK eingerichteter Arbeitskreis erarbeitet, von denen einige
2007 im Rahmen der 7. WPO-Novelle und andere 2008 im Rahmen des 8. StBer+G
berÅcksichtigt wurden. Einen Meinungsaustausch der Berufskammern zu berufs-
rechtlichen Fragestellungen gibt es unver#ndert, HarmonisierungsbemÅhungen je-
doch nur noch fallbezogen (vgl. auch Maxl, Das Berufsrecht der WirtschaftsprÅfer
– Schrittmacher der Modernisierung? WPK-Mag. 2/2017, 47 und AnwBl 2017,
390).

d) Formelle Anforderungen an Regelungen der BerufsausÅbung
Artikel 12 Abs. 1 Satz 2 GG stellt Regelungen „durch Gesetz“ oder „aufgrund eines
Gesetzes“ nebeneinander. Unter „Gesetz“ versteht man ein „fÇrmliches“ Gesetz,
das in dem fÅr Gesetze vorgesehenen Verfahren (zu Bundesgesetzen vgl. Art. 70 ff.
GG) erlassen worden ist; „aufgrund eines Gesetzes“ meint andere Normen wie
Verordnungen, Satzungen o. #., die nicht nach Art. 70 ff. GG, sondern in anderer
Weise, aber immer auf der Basis einer in einem fÇrmlichen Gesetz geregelten Er-
m#chtigungsgrundlage erlassen werden (K#mmerer in MÅnch/Kunig, GGK, Art. 12
Rn. 53 ff.).

Aus dem scheinbar gleichwertigen Nebeneinander von „Gesetz“ und „auf-
grund eines Gesetzes“ kann man nicht ableiten, dass es keinen Unterschied macht,
in welcher der danach mÇglichen Formen eine Einschr#nkung der Berufsfreiheit
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erfolgt. Alle wesentlichen Eingriffe in die Berufsfreiheit mÅssen durch ein Ge-
setz selbst erfolgen (K#mmerer a. a. O., Rn. 53). Einschr#nkungen der Berufsfrei-
heit „aufgrund eines Gesetzes“, d. h. durch Rechtsverordnung oder Satzungsrecht,
sind nur dann und in dem Maße mÇglich, wie es sich um nicht-wesentliche Ein-
schr#nkungen der Berufsfreiheit oder mehr noch um Konkretisierungen von ge-
setzl. Regelungen zur BerufsausÅbung handelt.

Zu den wesentlichen Einschr#nkungen, die durch Gesetz erfolgen mÅssen, gehÇ-
ren danach

V alle Regelungen, die die Freiheit der Berufswahl betreffen (Zulassungsvoraus-
setzungen) und

V alle Regelungen, die von einschneidender Bedeutung fÅr die Berufst#tigkeit
sind (sog. statusbildende Regelungen).

Nur Regelungen, die die BerufsausÅbung betreffen und keinen statusbildenden
Charakter haben, kÇnnen vom Gesetzgeber einem anderen wie z. B. einer Çf-
fentl.-rechtlichen Berufskammer Åberlassen werden (BVerfG 14.7.1987 –
1 BvR 537/81, 1 BvR 195/87 zu den anwaltlichen Standesrichtlinien, BVerfGE 76,
171 ff. (185), best#tigt durch Beschl. vom 8.4.1998 – 1BvR 1773/96, BVerfGE 98,
49 ff., 60, zum „Ende“ des Verbots einer Soziet#t zwischen Anwaltsnotaren und
WP). Die Folgewirkungen formeller Gesetze und solchermaßen untergesetzli-
cher Regelungen sind jedoch identisch, d. h. auch aufgrund gesetzl. Erm#chti-
gungen erlassene Verordnungen und Satzungen haben Gesetzeskraft in dem von
ihnen erfassten sachlichen Umfang und persÇnlichen Adressatenkreis und sind in-
soweit allgemeingÅltig, d. h. von den Adressaten, den BehÇrden und Gerichten zu
beachten (vgl. § 57 Rn. 128 ff., 132).

II. Regelungen des Berufsrechts
Die WPO regelt den Kernbereich des Berufsrechts, fÅr den speziellen Bereich
der AP bei Unternehmen von Çffentl. Interesse seit 2016 auch die AP-VO
(Rn. 7). Die WPO wird erg#nzt durch sog. AusfÅhrungsgesetze. Dies sind zun#chst
die WPO erg#nzende Rechtsverordnungen. Auch die Berufssatzung WP/vBP und
die Satzung fÅr QK sind Gesetze in diesem Sinne, da durch konkrete WPO-Er-
m#chtigungen legitimiert. Zus#tzlich bestimmen andere formelle (gleichrangige)
Gesetze wie das HGB z. B. Åber die dortigen Regeln zur Unabh#ngigkeit und Be-
sorgnis der Befangenheit des APr mittelbar das Verst#ndnis insoweit allg. gehalte-
ner WPO Regelungen (vgl. zu § 43 Abs. 1 Satz 1 und § 49, in denen nur die Pflich-
ten zur Unabh#ngigkeit und zur Vermeidung einer Besorgnis der Befangenheit als
solche geregelt sind und in der BS WP/vBP nicht nur unter Beachtung vereinzelter
Konkretisierungen in der WPO, sondern auch unter Beachtung der aus Satzungs-
sicht ebenfalls Åbergeordneten HGB Regelungen konkretisiert werden). Auch die
Berufspflichten der gewissenhaften BerufsausÅbung und des berufswÅrdigen Ver-
haltens sind fÅr sich genommen eher unbestimmte Regelungen und als (sehr) allg.
gehaltene Berufspflichten Schnittstellen zwischen dem Berufsrecht im engeren
Sinne zu anderen gesetzl. Regelungen mit beruflicher Relevanz. Sie werden durch
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andere gesetzl. Regelung mit Leben gefÅllt (vgl. § 43 Rn. 56, wonach es mit der
Pflicht zur Gewissenhaftigkeit nicht vereinbar ist, gegen andere gesetzl. Regelun-
gen mit Bezug zur beruflichen T#tigkeit zu verstoßen sowie zur BerufswÅrdigkeit
§ 43 Rn. 597, wonach dies im Ausnahmefall sogar bei außerberuflichen Gesetzes-
verstÇßen der Fall sein kann). Ein weiteres Instrument zur Konkretisierung i. S.
auch des Bestimmtheitsgebots ist die Berufssatzung WP/vBP; nicht zuletzt sind –
ebenfalls Åber die genannten gesetzl. Schnittstellen, aber auch Åber § 4 Abs. 1 BS
WP/vBP – fachliche Regeln i. S. von Standards zu beachten, die fÅr sich gesehen
keine normative Wirkung haben (vgl. auch noch Rn. 53 ff.).

1. AbschlussprÅferverordnung
Die AP-VO hat Gesetzesqualit#t. Sie regelt nur Teile des Berufsrechts, geht inso-
weit aber der WPO vor. Die AP-VO erstreckt sich auf das Segment der AP von
Unternehmen von Çffentl. Interesse und regelt insoweit – adressiert auch an den
deutschen WP und die Berufsgesellschaften – einzelne Berufspflichten wie solche
zur Unabh#ngigkeit (speziell zum Verh#ltnis zwischen PrÅfungsleistungen und
NichtprÅfungsleistungen oder zur Rotation), zur Honorargestaltung, zu Mittei-
lungspflichten an BehÇrden oder zum Transparenzbericht (vgl. im Einzelnen auch
die )bersicht § 43 Rn. 951 ff.). Der deutsche Gesetzgeber wiederum muss darauf
achten, dass er im Rahmen seiner berufsrechtlichen Regelungen (wie insb. in der
WPO) keine Kollisionen zu den AP-VO Regelungen herbeifÅhrt. Er muss auch an
ihn gerichtete VO-Regelungen umsetzen, mit denen der EU-Gesetzgeber Vorgaben
zu der in den Mitgliedstaaten zu regelnden einzurichtenden Aufsichten regelte (vgl.
§ 43 Rn. 879, 883).

Die Aufsicht Åber die Einhaltung der Berufspflichten nach der AP-VO fÅhrt
nicht mehr die WPK. Diese Aufgabe wurde im Rahmen der 8. WPO-Novelle auf-
grund entsprechender Vorgaben an den deutschen Gesetzgeber einer berufsstands-
unabh#ngigen BehÇrde Åbertragen (AbschlussprÅferaufsichtsstelle, vgl. zu § 43
Rn. 884 und § 66a). Die WPK ber#t jedoch unver#ndert zu allen Fragen des Berufs-
rechts (§ 43 Rn. 887, § 57 Rn. 59).

2. WirtschaftsprÅferordnung
Ein umfassendes Berufsrecht, wie es fÅr einen Freien Beruf wie den WP erforder-
lich ist, muss insb. die folgenden Regelungsbereiche abdecken:

V Unter welchen Voraussetzungen und wie kann man die Berufsqualifikation WP
erwerben und wann verliert man sie – und dies getrennt fÅr nat. Personen und
Gesellschaften?

V Welches sind die Rechte und Pflichten, die mit der AusÅbung des Berufes ver-
bunden sind?

V Wie ist die Aufsicht Åber die Einhaltung der beruflichen Pflichten ausgestaltet
und welche Sanktionen erfolgen bei Verletzung der berufsrechtlichen Pflich-
ten?
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V In welchem organisatorischen Rahmen erfolgt die Umsetzung des Berufs-
rechts, vor allem auch, in welchem Maße und wie erfolgt eine Selbstverwal-
tung des Berufs?

Die Gliederung der WPO l#sst deutlich erkennen, dass und wo diese und andere
Regelungsbereiche abgedeckt werden; es werden jeweils die thematisch zusam-
mengehÇrenden Bestimmungen in „Teilen“ zusammengefasst:

1. Allgemeine Vorschriften (§§ 1 bis 4b)

zu den „Basics“ des WP-Berufes, insb. zum Kreis der betroffenen Personen (§ 1),
seinem Berufsbild (§ 2) und zur Selbstverwaltung (§ 4).

2. Voraussetzungen fÅr die BerufsausÅbung (§§ 5 bis 42)

zum Zugang zum Beruf (PrÅfung und Bestellung einschl. ErlÇschen, Widerruf und
RÅcknahme) fÅr nat. Personen und die entsprechenden Vorschriften fÅr die WPG.

3. Rechte und Pflichten der WP (§§ 43 bis 56)

zu den materiellen Rechten und insb. Pflichten des WP bei der BerufsausÅbung, vor
allem, in welchem Rahmen er nach seiner Bestellung diesen Beruf ausÅben darf
(§§ 43a, 44b) und was er bei der DurchfÅhrung seiner Auftr#ge berufsrechtlich zu
beachten hat; die entsprechende Anwendung auf WPG regelt § 56.

4. Organisation des Berufes (§§ 57 bis 61)

zur Organisation der beruflichen Selbstverwaltung des WP-Berufes, d. h. der WPK,
ihrer Aufgaben und Befugnisse sowie ihrer inneren Organisation und Struktur. Die
davon nicht zu trennende Rechtsaufsicht durch das BMWK und der Rechts- und
Fachaufsicht durch die APAS ist im Teil „Berufsaufsicht“ geregelt (§ 66).

5. Berufsaufsicht (§§ 61a bis 71)

zu den Zust#ndigkeiten in der BA (WPK = § 61a, APAS = § 66a Abs. 6), zu den
ErmittlungsmÇglichkeiten in der BA und den seit der 8. WPO-Novelle umfassen-
den MaßnahmemÇglichkeiten der WPK und der APAS bis hin zur Ausschließung
aus dem Beruf.

6. Berufsgerichtsbarkeit (§§ 71a bis 127)

zur )berprÅfung von Berufsaufsichtsentscheidungen der WPK und der APAS
durch staatliche Gerichte und das dabei zu beachtende Verfahren.

7. Regelungen fÅr vBP und BPG (§§ 128 bis 130)

zur generellen Ausdehnung der vorstehend genannten Vorschriften fÅr die WP und
WPG auf die vBP und BPG einschl. der (geringfÅgigen) berufsrechtlichen Abwei-
chungen und der Schließung dieses Berufes durch die inzwischen abgeschaffte
MÇglichkeit, das Examen zum vBP abzulegen.

Einleitung

16 Richter

30



ISBN 978-3-8021-2508-9
199,00 € (D)

www.idw-verlag.de

Seit der Erstaufl age 2008 hat sich der 
Hense/Ulrich als Kommentar zur WPO 
zu einem unverzichtbaren Nachschla-
gewerk für jeden Berufsangehörigen 
und viele andere entwickelt, die sich 
mit dem Berufsrecht der Wirtschafts-
prüfer und vereidigten Buchprüfer 
befassen.

Für die vierte Aufl age 2022 wurde das 
Werk weitreichend überarbeitet. Es 
konnten erste Erfahrungen mit den 
umfassenden Änderungen durch das 
Abschlussprüferaufsichtsreformgesetz 
(APAReG) verarbeitet werden und eben-
so die bisherigen Erfahrungen mit den 
Anforderungen der EU-Abschluss-
prüferverordnung, die seit Mitte 2016 
für Abschlussprüfer mit gesetzlichen 
Prüfungsmandaten bei Unternehmen 
von öff entlichem Interesse unmittelbar 
gelten.

Hinzu kamen die Kommentierungen 
neuer berufsspezifi scher Regelungen, 
die sich nach Aufarbeitung des Wirecard-
Falls durch das Finanzmarktintegritäts-
stärkungsgesetz (FISG) ergaben und zu 
Änderungen des Handelsgesetzbuchs 
sowie der Wirtschaftsprüferordnung 
führten (beispielsweise Haftung des 
Abschlussprüfers, Bekanntmachung 
von Maßnahmen der Berufsaufsicht).

Die Neuaufl age berücksichtigt sodann 
auch zahlreiche weitere Neuregelungen 
zur Berufsausübung der Freien Berufe, 
die auf den Reformbedarf insbesondere 

im Berufsrecht der Rechtsanwälte und 
Steuerberater zurückgehen (Gesetz zur 
Modernisierung des notariellen Berufs-
rechts und zur Änderung weiterer Vor-
schriften, Gesetz zur Neuregelung des 
Berufsrechts der anwaltlichen und steu-
erberatenden Berufsausübungsgesell-
schaften sowie zur Änderung weiterer 
Vorschriften im Bereich der rechtsbera-
tenden Berufe, Gesetz zur Modernisie-
rung des Personengesellschaftsrechts, 
Gesetz zur Förderung verbraucher-
gerechter Angebote im Rechtsdienst-
leistungsmarkt). 

Der WPO Kommentar erläutert das 
Berufsrecht der Wirtschaftsprüfer und 
vereidigten Buchprüfer praxisorientiert 
und zeigt Zusammenhänge auch zu 
außerberufl ichen Rechtsgebieten auf. 
Überdies behandelt die vierte Aufl age 
die infolge des Gesetzes zur Umsetzung 
der Änderungsrichtlinie zur Vierten 
EU-Geldwäscherichtlinie seit Januar 
2020 erneut erweiterte Pfl ichtenlage 
der Wirtschaftsprüfer und vereidigten 
Buchprüfer in der Geldwäschebekämp-
fung. Berücksichtigt werden auch Bezü-
ge zur europaweit geltenden Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO).
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